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Kurzbeschreibung

Das gegenständliche Projekt befasst sich mit dem naturschutzfachlichen Management von FFH Schutzgütern in sechs ausgewählten Schutzgebieten des Europaschutzgebietes (ESG) Weinviertler Klippenzone (AT1206A00; FFH-Gebiet). Im Zentrum steht die Wiederherstellung standortstypischer Lebensgemeinschaften von Trockenlebensräumen, die durch fachlich begleitete Pflegemaßnahmen wie naturschutzkonforme Beweidung, Entbuschung und Bekämpfung invasiver Arten erfolgen soll.
Projektziele

Spezifische Projektziele
a) Erhalt und Entwicklung der Trockenrasen in Steinebrunn (Drasenhofen) 

Im Jahr 2021 wurde seitens der Gemeinde Drasenhofen ein Pilotprojekt gestartet, welches auf die Regeneration und Sicherung des Vorkommens der FFH-Lebensräume "Trespen-Schwingel-Kalktrockenrasen 6210" und der Pannonischen Steppen-Trockenrasen auf Löss 6250* auf dem im Süden des Gemeindegebietes, in der Katastralgemeinde Steinebrunn gelegenen Eigengrund (Gst. 2926) abzielt. 

Durch die Einrichtung (Anschaffung des Weide-Equipments), Vorbereitung (Freistellen der Netzgassen) und den fachlich begleiteten Testlauf einer Beweidung wurde die Grundvoraussetzung für eine erfolgsversprechende Fortsetzung eines naturschutzkonformen Flächenmanagements geschaffen. Unter naturschutzfachlicher Anleitung wurde die Beweidung in den vergangenen Jahren kontinuierlich fortgeführt und durch Entbuschung auf weitere Flächen ausgeweitet. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Durch weitere Entbuschungsmaßnahmen soll die Offenlandfläche erneut vergrößert werden. 

Ein besonderer Aspekt bei der Offenlandsicherung liegt auf der Eindämmung des im Gebiet allgegenwärtigen, invasiven gebietsfremden Götterbaum (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 2019). Durch die gut flugfähigen Samen der Art können nicht nur die im Gebiet etablierten Individuen, sondern auch solche Exemplare permanent für eine Ansamung sorgen, die hunderte Meter entfernt wachsen. Die frisch entbuschten Flächen liefern den idealen Nährboden für dessen Ansiedlung. Im gegenständlichen Projekt sollen die begonnenen Bekämpfungsmaßnahmen fortgesetzt werden. Sämtliche Maßnahmen werden fachlich geplant, begleitet und dokumentiert. 

b) Erhalt und Entwicklung von Wacholderheiden am Buschberg (Leiser Berge)
Der Erhalt von Wacholderheiden (FFH Lebensraumtyp 5130) wird im Managementplan zum ESG „Weinviertler Klippenzone“ (Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Naturschutz, 2023) als wichtiges Erhaltungsziel formuliert. Gemäß dem Konzept zum Schutz von Lebensräumen und Arten (Bieringer & Wanninger, 2011) zählen Wacholderheiden auf Kalk zu den „besonders zu berücksichtigenden Schutzgütern“, die nicht durch Handlungsfelder abgedeckt sind. 

Nach derzeitigem Wissenstand gibt es innerhalb des ESG „Weinviertler Klippenzone“ nur noch im Gebiet des Naturparks Leiser Berge Bestände dieses Lebensraumtyps und hier vor allem im Bereich um den Buschberg im Nordosten entlang des Höhenrückens bis nach Klement im Südwesten. In Vorprojekten erfolgte die Erfassung sämtlicher Wacholderheidenbestände im Naturpark Leiser Berge. Es zeigte sich, dass dieses Gebiet mit bis zu 1.200 Exemplaren des Wacholders eines der größten, wenn nicht das größte, Vorkommen dieser Art in Österreich beherbergt. Sie stellen einen der prägendsten Lebensräume im Naturpark Leiser Berge dar, wenngleich ihr Erhaltungszustand verbesserungswürdig ist. So starteten im Winter 2018/19 Maßnahmen, die auf eine möglichst umfassende Beweidung der Wacholderbestände als adäquate naturschutzkonforme Pflege ausgerichtet waren. Mittlerweile werden jährlich ca. 5 ha durch Schafbeweidung in ihrem Bestand gesichert. 

Im gegenständlichen Projekt soll die Beweidung im Jahr 2024 unter fachlicher Begleitung auf einer Fläche von ca. 5 ha fortgesetzt werden. Zudem sind in den Jahren 2024 und 2025 weitere Entbuschungsmaßnahmen zum Freistellen von Wacholderbeständen durch die lokale Ortsgruppe der Berg- und Naturwacht unter fachlicher Begleitplanung und –aufsicht vorgesehen.
c) Erhalt und Entwicklung von Schutzgütern im Naturschutzgebiet Zeiserlberg 

Im Naturschutzgebiet Zeiserlberg (Gemeinde Ottenthal) werden seit dem Jahr 2004 Maßnahmen zur Sicherung des FFH-Lebensraumtyps 6250* Pannonische Steppen- und Trockenrasen auf Löss und insbesondere seiner Charakterart 4091 Crambe tataria (Schutzgut nach den Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie) gesetzt. Als bewährtes Pflegeregime hat sich dabei die Maßnahmenkombination aus Spezialflächenmahd, Gehölzschwendung und naturschutzkonforme Schafbeweidung auf ausgewählten Teilflächen der insgesamt 2,5 ha Trockenrasenfläche erwiesen. 

Im gegenständlichen Projekt soll dieses Maßnahmenpaket unter fachlicher Anleitung fortgesetzt werden.
d) Erhalt und Entwicklung der Trockenrasen insbesondere lückige Kalk-Pionierrasen im Naturdenkmal Staatzer Klippe

Im Naturdenkmal Staatzer Klippe (Gemeinde Staatz-Kautendorf) stellt der Verbuschungsdruck durch verschiedene Gehölze eine besondere Herausforderung bei der Sicherung des Offenlandes mit seinen hochwertigen Trockenrasen, insbesondere des FFH-Lebensraumtyps Lückige Kalk-Pionierrasen (FFH LRT 6110*) und der damit assoziierten, seltenen und stark gefährdeten Arten wie Zottiger Spitzkiel (Oxytropis pilosa), Ungarischer Andorn (Marrubium peregrinum) oder die hochgradig gefährdete Heuschreckenart Tessellana veyseli (Kleinen Beißschrecke) dar. Neben dem allgegenwärtigen Götterbaum (Ailanthus altissima) breiten sich Flieder (Syringa vulgaris), Prückenstrauch (Cotinus coggygria) und Thuje (Thuje sp.) zunehmend in den südseitigen Felswänden aus. 

In den vergangenen Jahren im Rahmen von Freiwilligeneinsätzen Pflegemaßnahmen im Naturdenkmal Staatzer Klippe an zugänglichen Stellen umgesetzt. Die Bekämpfung des Götterbaums startete im Jahr 2022, indem im ersten Schritt und unter Einbeziehung der Bevölkerung im Umkreis von ca. einem Kilometer rund um das Naturdenkmal sämtliche Götterbäume erfasst und dokumentiert wurden. In weiterer Folge wurden noch im selben Jahr die ersten Bestände mit dem Mittel Ailantex behandelt. 

Im gegenständlichen Projekt ist sowohl die Fortsetzung der Entbuschungsmaßnahmen als auch die Fortführung der Götterbaumbekämpfung durch den Einsatz von Ailantex vorgesehen. Neben der Dokumentation der Wirkung von Ailantex aus den vorangegangenen Behandlungen wird anhand der Einrichtung einer Dauerbeobachtungsfläche ein Monitoring im Sinne einer Erfolgskontrolle zu den Entbuschungsmaßnahmen gestartet.

Mit diesem Vorhaben wird nicht nur ein Beitrag zur Sicherung und Aufwertung von FFH-Schutzgütern, sondern auch zur Abschwächung der nachteiligen Auswirkungen einer invasiven gebietsfremden Art auf die Biodiversität gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2016/1141 bzw. Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 geleistet.
e) Erhalt und Entwicklung der Trockenrasen in Falkenstein 

Im „Pflegekonzept Trockenrasen Falkenstein“ (Denner 2020c) wird dem ca. 24,9 ha großen Gebiet ein ungünstiger Erhaltungszustand hinsichtlich seiner Trockenrasenlebensräume als Folge von Verbuschung attestiert. Ein Maßnahmenpaket bestehend aus Entbuschung, Spezialflächenmahd samt Abtransport des Schnittgutes sowie einer extensiven Beweidung mit Schafen und Ziegen wurde formuliert, um das Trockenrasenmosaik bestehend aus den für das Europaschutzgebiet signifikanten FFH-Lebensräumen der 6110* Kalk-Pionierrasen, 6250* Pannonischen Steppen- und Trockenrasen auf Löss oder der 6210 Naturnahen Kalktrockenrasen und deren Verbuschungsstadien zu sichern und aufzuwerten sowie die Population von 2093 Pulsatilla grandis als FFH Schutzgut nach den Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie zu stabilisieren. So wurden in Vorprojekten Entbuschungsmaßnahmen als Vorbereitung einer Schafbeweidung gesetzt. Im Herbst 2019 konnte ein erster Weideversuch mit einer Herde von Burenziegen erfolgreich absolviert werden. In weiterer Folge wurden sukzessive Schwendungsmaßnahmen zur Ausdehnung der Beweidungsflächen rund um den Burgberg durchgeführt und die eingeleitete Beweidung fortgesetzt. 

Mit dem gegenständlichen Projekt soll die etablierte Beweidung am Burgberg (2,0 – 2,5 ha) unter fachlicher Begleitung fortgeführt werden und erforderliche Entbuschungsmaßnahmen (Nachpflege bereits angelegter Netzgassen, Optimierung Beweidungsfläche) für weitere Beweidungsflächen durchgeführt werden. 
f) Erhalt und Entwicklung der Trocken- und Halbtrockenrasen am Blauen Berg Oberschoderlee 

Das Naturdenkmal auf dem Grundstück mit der Nr. 1931/1 in der KG Oberschoderlee beherbergt eines von zwei Vorkommen der Hornmelde (Krascheninni ceratoides) in Österreich. In Oberschoderlee kommen 77 % des nationalen Bestandes (Denner, M. 2023) vor. Nach der Roten Liste gefährdeter Pflanzen Österreichs (Schratt-Ehrendorfer et al. 2022) ist die Hornmelde (Krascheninnikovia ceratoides) als stark gefährdet in Österreich eingestuft. Der zweite Standort befindet sich und bei Goggendorf (Gemeinde Sitzendorf an der Schmida). Die Art wächst auf warm-trockenen südexponierten Lößböschungen, gilt als glaziales Kältesteppenrelikt und wird als besonderes Schutzgut für die Trockenraseninseln des Weinviertels angeführt (Bieringer G. & Wanninger K, 2011). 

Die Hornmelde in Oberschoderlee ist Bestandteil des dort ausgebildeten Lebensraumtyps des Subpannonischen Steppen-Trockenrasens auf Löss 6250* - ein Trockenrasentyp der gemeinsam mit Naturnahen Kalktrockenrasen und deren Verbuschungsstadien 6210 Trockenrasenflächen den gesamten Hang nördlich und östlich von Oberschoderlee (außerhalb des Naturdenkmals und Europaschutzgebietes) einnimmt. Der Trockenrasen dieses Nord-Süd verlaufenden Hanges beherbergt auch Taraxacum serotinum, eine weitere seltene Art des Pannonikums mit Gefährdungsstufe EN (endangered nach Schratt-Ehrendorfer et al. 2022). 

Für diese Bereiche einschließlich dem Naturdenkmal konnte eine Pflege im Rahmen von Vielfalt Leben V organisiert, finanziert und im Winter 2021/22 umgesetzt werden. Seither kam es vielerorts zu einem erneuten Austreiben der Gehölze. Um die erzielten Erfolgenachhaltig zu sichern, sollen auf den damals geschwendeten Flächen (südlich des Blauen Berges) erneut fachlich angeleitete Pflegemaßnahmen in Form von Entbuschung umgesetzt werden. 

Erwartete Ergebnisse

· Der Erhaltungszustand ausgewählter FFH-Lebensraumtypen und Arten konnte durch Fortsetzung und Ausweitung naturschutzkonformer Pflegemaßnahmen in Form von Spezialflächenmahd, Entbuschung, Beweidung und Götterbaumbekämpfung in den oben angeführten Gebieten und im jeweils festgelegten Umfang verbessert werden.

· In Steinebrunn wurde die begonnene Beweidung fortgesetzt und die Trockenstandorte durch gezielte Entbuschungsmaßnahmen weiter offengehalten. Die Bekämpfung des Götterbaumes wurde fortgesetzt.

· Auf den Wacholderheiden am Buschberg konnte die Beweidung fortgesetzt werden. Weitere Flächen wurden durch die lokale Ortsgruppe der Berg- und Naturwacht entbuscht.

· Im Naturschutzgebiet Zeiserlberg Ottenthal fanden erneut Pflegeeinsätze in Form von Entbuschungen und Beweidung statt.

· Die Bekämpfung des Götterbaumes in und um das Naturdenkmal und im umgebenden Europaschutzgebiet Staatzer Klippe wurde fortgesetzt und zeigt bereits erste Erfolge. 

· Erste Versuche von Bekämpfungsmaßnahmen von invasiven Neophyten in den felsigen Bereichen des Südhanges in der Staatzer Klippe wurden erfolgreich durchgeführt und dokumentiert. 

· Die bereits seit Jahren durchgeführte Beweidung im Bereich der Ruine Falkenstein wurde weitergeführt. Auf stärker verbuschten Halbtrockenrasen fanden zudem Gehölzschwendungen statt.

· Im Gebiet des Naturdenkmals Blauer Berg Oberschoderlee wurden die im Winter 2021/22 entbuschten, hochwertigen (Löss-)Trockenrasen erneut gepflegt.

· Durch die Dokumentation des Vitalitätszustandes der mit Ailantex behandelten Götterbäume wird die Wirksamkeit des Mittels evident.

· Mit der Anlage einer Dauerbeobachtungsfläche im Naturdenkmal Staatzer Klippe wurde der Grundstein zur Erfolgskontrolle von Entbuschungsmaßnahmen in Steilhanglage gelegt.

· Durch Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern, Stakeholdern, naturschutzfachlichen Akteuren und Behörden bei der Maßnahmenumsetzung ist ein Informationsaustausch gewährleistet, der Bewusstsein über den naturschutzfachlichen Handlungsbedarf schafft und die Akzeptanz für Naturschutzmaßnahmen steigert.

· Abgestimmtes Vorgehen mit der allgemeinen Schutzgebietsbetreuung NÖ schafft Evidenz über Handlungsbedarf und Prioritäten in der Naturschutzarbeit in NÖ.

· Die Tätigkeiten und Ergebnisse daraus sind in einem Endbericht aufbereitet, der den Vorlagen sowie den Vorgaben der Richtlinien zur Öffentlichkeitsarbeit von Naturschutz-Projekten in Niederösterreich entspricht.
